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Stellungnahme des VSLR im Rahmen der Anhörung und 
öffentlichen Mitwirkung

Diskussion und Beschlussfassung



Anhörung und öffentliche Mitwirkung



Stellungnahme des VSLR 

Die Stellungnahme des VSLR beinhaltet…

 Gründe für das Nichteinverständnis mit dem BFE-
empfohlenen Korridor und den dazugehörenden 
Erläuterungen,

 Gründe für das Nichteinverständnis mit der Ablehnung einer 
durchgehenden Verkabelung im Planungskorridor Reusstal 
durch das BFE,

 Auftrag an die Professoren Brakelmann und Jarass zur 
wissenschaftlichen Begutachtung der BFE-Argumentation,

 Forderungen.



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (1)

Der Verein VSLR ist mit dem vom BFE vorgeschlagenen 
Korridor und den entsprechenden Erläuterungen (SÜL 611, 
Erläuternder Bericht, 4.11.2019) aus den folgenden Gründen 
nicht einverstanden: 

 Im März 2017 haben die befragten Gemeinden und 
Organisationen im Zuge ihrer Stellungnahmen zu den 
Korridorvarianten den „Korridor 5“ (Kabelleitung entlang 
der bestehenden 220 kV-Leitung) mit grosser Mehrheit als 
besten Korridor bewertet. 

 Hochspannungsleitungen sind «langlebig»! Künftige 
Generationen müssen mit den Auswirkungen heutiger 
Entscheidungen leben!



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (2)

 Nur 5% der Stromkosten werden durch das Übertragungs-
netz verursacht. Die Erdverkabelung neuer Übertragungs-
leitungen hätte also kaum merkliche Strompreis-Erhöhung 
zur Folge.

Quelle: 
https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/about-
us/company/electricity-price/electricity-price-2020-de.pdf



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (3)

 Hochspannungs-Freileitungen belasten und entwerten
Liegenschaften, selbst wenn die gesetzlichen Grenzwerte der 
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
(NUSV) eingehalten werden.

 Landschaften ohne störende Infrastrukturen sind wichtig
 Eine Freileitung über den Wagenrain führt zu einer massiven 

Beeinträchtigung einer bisher unbelasteten Landschaft.

 Die beiden Übergangsbauwerke belasten das BLN 1305 
«Reusslandschaft» an deren unmittelbaren Rand.

 Die Energiestrategie 2050 des Bundes strebt nach einer Senkung 
des Energieverbrauchs und einer Erhöhung der Energieeffizienz. 
Diesem Streben soll auch bei Bau und Betrieb von 
Übertragungsleitungen nachgelebt werden. Die über die 
Lebensdauer der Übertragungsleitung verlustgünstigste und 
damit auch energieeffizienteste Lösung ist die Erdverkabelung.



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (4)

 Der Richtplan des Kanton Aargau fordert, dass 
Übertragungsleitungen unterirdisch anzulegen sind.

 Das UVEK fordert die Bündelung von Infrastrukturen.



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (5a)

 Das Elektrizitätsgesetz (EleG) sieht in Art. 15b, Abs. 1 vor, 
dass eine Leitung mit einer Nennspannung von 220 kV oder 
höher als Erdkabel ausgeführt werden kann.



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (5b)

 Ab dem 1. Juli 2020 gilt Art. 15c EleG:
«Eine Leitung (50 Hz) des Verteilnetzes mit einer Nenn-
spannung von unter 220 kV ist als Erdkabel auszuführen.»



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (6a)



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (6b)

 Die vorliegende Berichterstattung des BFE über die Arbeit 
der Begleitgruppe ist weit davon entfernt, die erforderliche 
Transparenz und das notwendige Vertrauen in die 
Objektivität zu schaffen.

 Ein grosser Mangel besteht zudem in der Tatsache, dass in 
die SÜL-Begleitgruppe kein anerkannter Experte für 
Höchstspannungs-Kabelleitungen einbezogen wurde.



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (7a)

 …

 …



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (7b)

 Es ist für uns kein einziges hartes Kriterium (Rechtliche 
Rahmenbedingungen, zwingendes Recht) ersichtlich, das 
nicht auch für die Variante „Durchgehende Kabelleitung 
Reusstal“ erfüllt wäre.



Gründe für Nichteinverständnis mit 
dem BFE-empfohlenen Korridor (7c)



Ablehnung durchgehende Verkabelung: 
Gründe für Nichteinverständnis (1)

Aus folgenden Gründen ist der VSLR nicht mit dieser 
Empfehlung nicht einverstanden:

 Die Angaben des BFE zum Kostenvergleich Kabel-Freileitung 
sind nicht nachvollziehbar.

 Überlegungen und Berechnungen zu möglichen alternativen 
Bauweisen sind nirgends ersichtlich.

 Die Angaben zu den Energieverlusten der beiden 
Technologievarianten widersprechen den Aussagen, die sich 
in der Fachliteratur finden lassen, und sind nicht mit den 
entsprechenden Berechnungen unterlegt.



Ablehnung durchgehende Verkabelung: 
Gründe für Nichteinverständnis (2)

 Es werden keine Angaben gemacht, ob die Verwendung von 
bestehenden Waldstrassen für die Verlegung der Erdkabel 
geprüft wurde, um Rodungsschneisen zu vermeiden.

 Der Einbezug der bestehenden Unterwerke in Niederwil und 
Obfelden macht neue Standorte für Übergangsbauwerke 
unnötig.

 Das Ausmass allfälliger Einschränkungen der 
Siedlungsentwicklung wird deutlich überhöht und zu 
nachteilig dargestellt. 
Die betroffene Region sieht diesen Punkt in anderem Licht.



Ablehnung durchgehende Verkabelung: 
Gründe für Nichteinverständnis (3)

 Während im Fall der Variante „Teilverkabelung BLN“ die mit 
einer Teilverkabelung verbundenen technischen und 
betrieblichen Nachteile nach Angaben der Gesuchstellerin 
gut beherrschbar sind (Erläuternder Bericht, 7.4.4, Seite 17), 
bleibt eine Beurteilung dieses Punktes für die Variante 
„Durchgehende Kabelleitung Reusstal“ im Erläuternden 
Bericht aus. 

 Bemerkenswert ist aber auch, dass sich die 
Bewertungsschemas Übertragungsleitung für die 
„Teilverkabelung BLN“ und für die „Vollverkabelung 
Reusstal“ bezüglich Beurteilung der Kriterienkataloge 
„Netzbetrieb“ und „Zuverlässigkeit/Sicherheit“ nicht 
voneinander unterscheiden.



Mehrkostenfaktor (1)

Kosten Freileitung/km:
CHF 37.35 Mio. : 17.3 km =
= CHF 2.16 Mio./km

Kosten «Hybrid»/km:
CHF 84.94 Mio. : 17.3 km =
= CHF 4.91 Mio./km

«Adjustierter» MKF:
CHF 4.91/km : CHF 2.16/km =
= 2.27x

Kosten Vollverkabelung/km:
CHF 184 Mio. : 17.3 km =
= CHF 10.64 Mio./km
«Adjustierter» MKF:
CHF 184 Mio. : CHF 37.35 Mio
= 4.92x 



Mehrkostenfaktor (2)

Quelle: H. Brakelmann/L.J. Jarass, Erdkabel für den Netzausbau, Seite 267



Energieverluste (1)

Teilverkabelung BLN

Durchgehende Kabelleitung Reusstal

Quelle: BFE / Begleitgruppe SÜL 611, 18.07.2018



Energieverluste (2)

Quelle: Swissgrid, ALPIQ, Raumplanung + Umwelt, 1. September 2014



Energieverluste (3)



Energieverluste (4)



Kriterienkatalog «Netzbetrieb» und 
«Zuverlässigkeit/Sicherheit»

Vollverkabelung Reusstal Teilverkabelung BLN

Quelle: Swissgrid, ALPIQ, Raumplanung + Umwelt, 1. Septmeber 2014

Quelle: BFE / Begleitgruppe SÜL 611, 18.07.2018



Alternative Bauweisen – Pipe Express



Alternative Bauweisen – Pipe Express



Alternative Bauweisen – E-Power Pipe



Alternative Bauweisen – E-Power Pipe



Alternative Bauweisen – E-Power Pipe



Forderungen des VSLR

 Die in der Stellungnahme „Brakelmann/Jarass“ 
vorgebrachten Fragen sind zu beantworten.

 Die verschiedenen Verkabelungsalternativen sind gründlich, 
fachmännisch, seriös und unter Berücksichtigung der 
Energieverlustkosten zu prüfen.

 Es soll von einer unabhängigen Stelle unter 
Berücksichtigung des aktuellen Stands von Technik und 
Kosten eine umfassende Studie über eine 
Leitungsverkabelung zwischen Niederwil und Obfelden 
erstellt werden.



Forderungen des VSLR

 Ein mögliches Kabeltrassee stellen wir in Google Maps zur 
Diskussion: http://bit.ly/37tIHiP

 Erst nach Vorliegen einer umfassenden Projektstudie mit 
überprüfbaren Aspekten und der Evaluation verschiedener 
technischer Lösungen, kann fundiert darüber abgewogen 
und entschieden werden, ob diese Leitung als Kabel- oder 
Freileitung realisiert werden soll.



Support von den Gemeinden

Von den nachfolgenden Gemeinden wissen wir, dass sie sich 
der Stellungnahme des VSLR bereits angeschlossen haben:

 Islisberg

 Niederwil

 Oberlunkhofen

 Tägerig

Finanzielle Unterstützung geleistet haben:

 Boswil

 Niederwil

 Verschiedene Privatpersonen



Diskussion und 
Beschlussfassung
Zurück an Sie und den Präsidenten


